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Erster Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen

§1
Ziel der Habilitation

(1) 'Die Habilitation dient der formlichen Feststellung der wissenschaftlichen und padagogischen
Eignung zur Professorin oder zum Professor in einem wissenschaftlichen Fachgebiet, das in den
Organisationsbereich der Fakultdt fiir Chemie und Pharmazie der Universitdt Wiirzburg fallt
(Lehrbefdhigung). 2Mit der Feststellung der Lehrbefdhigung erlangt die habilitierte Person den
akademischen Grad eines habilitierten Doktors. 3Sie kann ihren Doktortitel mit dem Zusatz ,,habil.
fiihren. *Der Zusatz kann nicht gleichzeitig mit dem Privatdozentinnen- und Privatdozenten- oder
Professorinnen- und Professorentitel gefiihrt werden.

(2) Im Habilitationsverfahren werden

1. die padagogische Eignung aufgrund wissenschaftsgeleiteter Qualifizierung und selbststdandig
erbrachter Leistungen in der akademischen Lehre und

2. die Befdhigung zu selbststandiger Forschung aufgrund einer Habilitationsschrift oder einer
Mehrzahl von Fachpublikationen mit dem einer Habilitationsschrift entsprechenden
wissenschaftlichen Gewicht

festgestellt.

(3) In der Fakultat fiir Chemie und Pharmazie ist die Habilitation in den nachfolgend aufgefiihrten
Fachgebieten moglich:

a) Anorganische Chemie

b) Organische Chemie

¢) Physikalische Chemie

d) Theoretische Chemie

e) Materialwissenschaften
f) Polymerchemie

g) Biochemie

h) Lebensmittelchemie

i) Pharmazeutische Chemie
j) Klinische Pharmazie

k) Pharmazeutische Technologie
) Didaktik der Chemie

(4) Ziel des Habilitationsverfahrens ist es, besonders qualifizierten Nachwuchswissenschaftlerinnen
und Nachwuchswissenschaftlern die Moglichkeit zu geben, selbststandig Aufgaben in Forschung und
Lehre wahrzunehmen, und sich unter wissenschaftlicher Begleitung durch ein Fachmentorat méglichst
innerhalb von vier Jahren fiir die Berufung auf eine Professur zu qualifizieren.

(5) "Aufgrund der Feststellung der Lehrbefdhigung erteilt die Universitdat Wiirzburg auf Antrag der
habilitierten Person die Lehrbefugnis in dem Fachgebiet, auf das sich die Lehrbefdhigung bezieht. 2Dies
gilt nicht, wenn die habilitierte Person Universitdtsprofessorin oder Universitatsprofessor des
Fachgebiets der Lehrbefdhigung ist. 3Die Lehrbefugnis soll im Einvernehmen mit der zustdndigen
Fakultat Personen erteilt werden, die sich an der betreffenden Hochschule als Juniorprofessorin oder
Juniorprofessor bewdhrt haben. “Auf Antrag der zustdndigen Fakultdt kann die Lehrbefugnis auch
erhalten, wer die entsprechende Lehrbefahigung oder Lehrbefugnis an einer anderen Universitadt oder
an einer dieser gleichstehenden Hochschule des In- oder Auslandes besitzt. °Die Lehrbefugnis soll im



Einvernehmen mit der zustdndigen Fakultdt Personen erteilt werden, die sich an der betreffenden
Hochschule als Nachwuchsgruppenleiterin oder Nachwuchsgruppenleiter bewadhrt haben. °Mit der
Erteilung der Lehrbefugnis ist das Recht zur Fiihrung der Bezeichnung ,Privatdozentin“ oder
»Privatdozent” verbunden. "Der Widerruf der Lehrbefugnis bestimmt sich nach den Vorschriften des
BayHIG in der jeweils geltenden Fassung.

§2
Zustandigkeit

(1) Die Durchfiihrung des Habilitationsverfahrens und die Bereitstellung der Arbeitsmdoglichkeiten
obliegt der Fakultat fiir Chemie und Pharmazie.

(2) Die Dekanin oder der Dekan fiihrt die Habilitationsakte. 2Sie oder er hat das Recht und die Pflicht,
sich Uber den Stand des Habilitationsverfahrens zu unterrichten und auf seinen zeit- und
ordnungsgemafien Ablauf hinzuwirken.

(3) tUber die Annahme einer Habilitandin oder eines Habilitanden entscheidet der
Habilitationsausschuss. 2Mitglieder des Habilitationsausschusses sind alle an der Fakultat fiir Chemie
und Pharmazie tdtigen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und alle sonstigen Mitglieder der
Fakultat, die im Besitz einer Lehrbefugnis an der Universitdat Wiirzburg sind.

(4) 'Soweit der Fakultatsrat im Rahmen des Habilitationsverfahrens entscheidet, haben alle
Professorinnen und Professoren der Fakultat fiir Chemie und Pharmazie das Recht, nach Mafigabe
ndherer Regelungen in der Grundordnung und dem BayHIG in der jeweils geltenden Fassung,
stimmberechtigt mitzuwirken. 2Dies gilt auch bei Entscheidungen iiber die Bewertung von fachlichen
Zulassungsvoraussetzungen oder Habilitationsleistungen. 3Die oder der Vorsitzende kann zu Sitzungen
weitere an der Fakultdt fiir Chemie und Pharmazie tatige Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer
sowie im Ruhestand befindliche Professorinnen oder Professoren (a.D.) der Fakultat fiir Chemie und
Pharmazie als beratende Mitglieder hinzuziehen.

(5) Der Geschaftsgang und der Ausschluss wegen personlicher Beteiligung richten sich nach dem
BayHIG in Verbindung mit dem Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in der jeweils
geltenden Fassung.

(6) Beschwerende Entscheidungen sind der Bewerberin oder dem Bewerber mit Begriindung und
Rechtsbehelfsbelehrung schriftlich mitzuteilen.

Zweiter Abschnitt. Habilitationsverfahren

§3

Voraussetzungen fiir die Annahme als Habilitandin oder Habilitand

(1) Der Erwerb der Lehrbefdhigung setzt die Annahme der Bewerberin oder des Bewerbers als
Habilitandin oder Habilitand durch die Fakultat fiir Chemie und Pharmazie voraus.

(2) Voraussetzung fiir eine Zulassung zum Habilitationsverfahren ist, dass die Bewerberin oder der
Bewerber

a) ein in den Organisationsbereich der Fakultat fiir Chemie und Pharmazie fallendes mindestens
vierjahriges ordentliches Studium an einer Universitdt oder einer gleichgestellten Hochschule oder
ein Masterstudium an einer Universitdt, einer Fachhochschule, einer Hochschule fiir angewandte
Wissenschaften oder einer Technischen Hochschule erfolgreich in einem MINT-Studiengang
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(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) absolviert hat. In Zweifelsfillen entscheidet
der Fakultatsrat;

b) berechtigt ist zur Fiihrung eines von einer Universitdt verliehenen Doktorgrades oder eines
gleichwertigen akademischen Grades;

¢) einen Nachweis tiber die padagogische Eignung erbringen kann und eine besondere Befahigung
zuwissenschaftlicher Arbeit besitzt. In der Regel wird erstere durch Erfahrung in der akademischen
Lehre, letztere durch die herausragende Qualitdt der Promotion oder zusatzliche wissenschaftliche
Leistungen nachgewiesen.

(3) Uber die Gleichwertigkeit eines Studienabschlusses oder eines Doktorgrades oder anderen
aquivalenten akademischen Graden von in- oder ausldandischen Hochschulen entscheidet der
Habilitationsausschuss.

(4) Als Voraussetzung zur Annahme als Habilitandin oder Habilitand kann der Habilitationsausschuss
auch einen Studienabschluss oder Doktorgrad aus einem nicht der Fakultat fiir Chemie und Pharmazie
angehorenden Fachgebiet anerkennen, wenn dieses dem Habilitationsfach nahesteht, und die
Bewerberin oder der Bewerber die sonstigen Voraussetzungen erfiillt.

(5) 1Der schriftliche Antrag auf Annahme als Habilitandin oder Habilitand ist an die Dekanin oder den
Dekan zu richten. 2Im Gesuch ist anzugeben, fiir welches Fachgebiet die Lehrbefdhigung angestrebt
wird.

(6) 1Dem Antrag sind beizufiigen

1. als Nachweise zu den in Abs. 2 Buchstaben a) und b) genannten Voraussetzungen
beglaubigte Ablichtungen oder Kopien unter Vorlage des Originals:

a) Berechtigung zur Fiihrung eines von einer Universitdt verliehenen Doktorgrades oder eines
gleichwertigen akademischen Grades (z.B. Doktorurkunde, PhD Urkunde),

b) Urkunden, Zeugnisse, Diplome tber akademische oder staatliche Abschlusspriifungen,
¢) Zeugnis Uber die Hochschulzugangsberechtigung;

2. ein Lebenslauf unter besonderer Beriicksichtigung des akademischen und beruflichen

Werdegangs;

ein vollstdandiges Verzeichnis der wissenschaftlichen Veroffentlichungen;

ein Exemplar der Dissertation in elektronischer Form;

detaillierte Angaben der bisher durchgefiihrten akademischen Lehrveranstaltungen;

detaillierte Angaben zur bisherigen Vortragstatigkeit;

eine Darstellung der im Habilitationsverfahren geplanten wissenschaftlichen Arbeiten und

Angaben dariiber, welche drittmittelfahige Grundausstattung voraussichtlich benétigt wird;

8. eine Erklarung dariiber, ob und gegebenenfalls mit welchem Erfolg an einer anderen
Hochschule ein Habilitationsgesuch eingereicht wurde und ob bereits ein akademischer Grad
entzogen worden ist;

9. ein behordliches Fiihrungszeugnis (Belegart ,,0), sofern die Bewerberin oder der Bewerber nicht
im offentlichen Dienst steht;

10. der Nachweis ausreichender Beherrschung der deutschen oder englischen Sprache, wenn
die Bewerberin oder der Bewerber aus dem fremdsprachigen Ausland kommt.

N oy bEWw

2Samtliche dem Habilitationsgesuch beigefiigten Anlagen gehen in das Eigentum der Universitat
Wiirzburg iiber.

(7) Die Annahme als Habilitandin oder Habilitand ist zu versagen, wenn

a) die Bewerberin oder der Bewerber an anderer Stelle bereits ein noch nicht abgeschlossenes
Habilitationsverfahren beantragt hat oder schon zweimal mit einem Habilitationsverfahren



aufgrund der Bewertung von Habilitationsleistungen abgewiesen worden ist;

b) der Bewerberin oder dem Bewerber ein akademischer Grad entzogen wurde. Ist gegen die
Bewerberin oder den Bewerber ein Verfahren anhangig, das die Entziehung eines akademischen
Grades zur Folge haben konnte, ist die Entscheidung bis zum rechtskraftigen Abschluss dieses
Verfahrens auszusetzen;

¢) sich keine hauptberuflich an der Fakultat fiir Chemie und Pharmazie tatige Hochschullehrende in
der Lage sehen, die Forschungsthematik fachlich zu beurteilen.

§4

Annahme als Habilitandin oder Habilitand

(1) 1Die Dekanin oder der Dekan priift sowohl den Antrag auf Annahme als Habilitandin oder Habilitand
als auch die Unterlagen. 2Sind die Unterlagen unvollstandig, so setzt die Dekanin oder der Dekan eine
angemessene Frist zur Vervollstandigung der Unterlagen. 3Werden die Unterlagen innerhalb der Frist
nicht vervollstdndigt, weist die Dekanin oder der Dekan den Antrag als unzuldssig zuriick.

(2) Entspricht der Antrag den Anforderungen nach § 3 gibt die Dekanin oder der Dekan den Antrag
dem Habilitationsausschuss bekannt und setzt Termin und Thema eines hochschul6ffentlichen
Kolloquiumsvortrags (Vorstellungskolloquium) fest. 2Die Unterlagen werden fiir 14 Tage zugéanglich
gemacht. 3Jedes Mitglied des Habilitationsausschusses hat das Recht, Einsicht in die Unterlagen der
Bewerberin oder des Bewerbers zu nehmen.

(3) Die Bewerberin oder der Bewerber hat sich dem Habilitationsausschuss durch ein
Vorstellungskolloquium an der Fakultdt fiir Chemie wund Pharmazie vorzustellen. Das
Vorstellungskolloquium soll 30 Minuten nicht tiberschreiten.

(4) YIm Anschluss entscheidet der Habilitationsausschuss tiber die Annahme der Bewerberin oder des
Bewerbers als Habilitandin oder Habilitand (vgl. § 2 Abs. 3). 2Das Habilitationsverfahren beginnt mit dem
Datum des Beschlusses.

(5) Die Annahme kann von einer Erweiterung oder Beschrankung des Fachgebietes, fiir das die
Bewerberin oder der Bewerber sich zu habilitieren beabsichtigt, abhdngig gemacht werden.

(6) Mit der Annahme als Habilitandin oder Habilitand bestellt der Habilitationsausschuss zur Priifung
der schriftlichen Habilitationsleistung und zur begleitenden Evaluierung des Habilitationsprojektes
sowie des Habilitationsverfahrens ein Fachmentorat.

(7) Die Entscheidung wird der Bewerberin oder dem Bewerber von der Dekanin oder dem Dekan schriftlich
mitgeteilt.

(8) 1Der mit der Annahme beginnende Status als Habilitandin oder Habilitand ist in der Regel auf vier
Jahre zuziiglich der Dauer des Begutachtungsverfahrens nach den Vorgaben des BayHIG in der jeweils
geltenden Fassung begrenzt. 2Das Fachmentorat soll die Dauer dieses Status bei Vorliegen besonderer
Griinde, insbesondere bei Inanspruchnahme von Elternzeit oder eines Beschaftigungsverbotes nach der
Bayerischen Urlaubs- und Mutterschutzverordnung sowie bei Personen, die nicht Mitglieder der
Universitdt Wiirzburg sind, verlangern.

(9) Die Annahme als Habilitandin oder Habilitand ist zu versagen, wenn
a) die Bewerberin oder der Bewerber die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 2 nicht erfiillt oder,

b) ein Sachverhalt nach § 3 Abs. 7 vorliegt, oder
¢) eine erforderliche Grundausstattung nicht zur Verfligung gestellt werden kann.



(10) Die Annahme ist zu widerrufen, wenn im Laufe des Habilitationsverfahrens die Berechtigung zur
Fiihrung des Doktorgrades entzogen wird.



§5

Fachmentorat

(1) 'Dem Fachmentorat gehdren drei Professorinnen oder Professoren an. 2Eine Professorin oder ein
Professor, die oder derdas Fachgebiet vertritt, fiir welches die Lehrbefdhigung beantragt wird, ibernimmt
den Vorsitz. 3Ein Mitglied kann ein dem Fachgebiet, fiir das die Lehrbefdhigung beantragt wurde, nahe
stehendes Fachgebiet vertreten. *Mindestens zwei Mitglieder des Fachmentorats miissen dabei der
Fakultdt fir Chemie und Pharmazie angehdren. °Ein Mitglied des Fachmentorats muss eine andere
Fachdisziplin vertreten. °Fiir die Besetzung des Fachmentorats hat die Bewerberin oder der Bewerber ein
Vorschlagsrecht.

(2) 'Das Fachmentorat tibernimmt gegeniiber der Habilitandin oder dem Habilitanden eine Vertrauens-
und Schutzfunktion. 2Es begleitet den Fortgang der Qualifizierung in Forschung und Lehre und unterstiitzt
die Habilitandin oder den Habilitanden bei den fiir den Erwerb der Lehrbefdhigung notwendigen
Leistungen in Forschung und Lehre sowie bei der Sicherstellung einer drittmittelfahigen
Grundausstattung, soweit diese fiir die beabsichtigte Arbeit erforderlich ist.

(3) Zu Beginn des Habilitationsverfahrens vereinbart das Fachmentorat schriftlich mit der Habilitandin
oder dem Habilitanden Art und Umfang der fiir eine Habilitation notwendigen Leistungen in Forschung
und Lehre. 2Es orientiert sich dabei auch an den in § 7 Abs. 2 genannten Evaluierungskriterien. 3Diese
Vereinbarung bestimmt die bereitzustellenden Arbeitsmoglichkeiten.

(4) In angemessenen Abstdnden berichtet die Habilitandin oder der Habilitand dem Fachmentorat tiber
ihre bzw. seine Arbeit.

(5) 1Das Fachmentorat gibt spdtestens nach Ablauf von zwei Jahren eine Erfolgsprognose fiir das
Habilitationsverfahren ab (vgl. § 7). 2Das Fachmentorat sorgt fiir die abschlieBende wissenschaftliche
Begutachtung (vgl. § 8). 3Uber das Ergebnis berichtet es jeweils dem Fakultitsrat.

(6) 1Scheidet ein Mitglied des Fachmentorats aus, so bestellt der Fakultdtsrat einen Nachfolger. 2Das
Vorschlagsrecht verbleibt bei der Habilitandin oder dem Habilitanden.

(7) 'Kommt es im Verlauf eines Habilitationsverfahrens zu Divergenzen, die das Vertrauensverhiltnis
zwischen den Mitgliedern des Fachmentorats und der Habilitandin oder dem Habilitanden so belasten,
dass eine Fortfiihrung des Betreuungsverhaltnisses unzumutbar erscheint, so kann der Fakultdtsrat die
Zusammensetzung des Fachmentorats neu bestimmen. 2Das Vorschlagsrecht der Habilitandin oder des
Habilitanden bleibt unberiihrt.

§6
Aufgaben der Habilitandin oder des Habilitanden

(1) Die Habilitandin oder der Habilitand hat die Aufgabe, sich durch Lehr- und Forschungstatigkeit fiir die
Berufung auf eine Professur zu qualifizieren.

(2) Habilitandinnen oder Habilitanden, die als wissenschaftliche Assistentinnen oder Assistenten oder
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Mitglieder der Universitat Wiirzburg sind, {ibertragt
die Dekanin oder der Dekan im Einvernehmen mit dem Fachmentorat die selbstdandige Wahrnehmung
von Aufgaben in Forschung und Lehre, deren Umfang die Durchfiihrung verschiedener
Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Ubungen, Praktika, Seminare) erreichen soll.

(3) Bei Habilitandinnen oder Habilitanden, die nicht Mitglieder der Universitat Wiirzburg sind, tragt die
Fakultdt fir Chemie und Pharmazie im Benehmen mit dem Fachmentorat dafiir Sorge, dass sich die sich
habilitierende Person in der akademischen Lehre qualifiziert und dazu ausreichend Gelegenheit erhalt.



(4) Habilitandinnen oder Habilitanden haben eine schriftliche Habilitationsleistung zu erbringen. 2Diese
besteht aus einer zu diesem Zweck abgefassten Abhandlung (Habilitationsschrift) oder aus mehreren,
thematisch zusammengehdrigen wissenschaftlichen Arbeiten (kumulative Habilitation). 3Die in der
Habilitationsschrift zusammengefassten wissenschaftlichen Veroffentlichungen miissen die Befahigung
der Bewerberin oder des Bewerbers zu eigenstandiger wissenschaftlicher Forschung beweisen und einen
Fortschritt auf dem Fachgebiet darstellen, fiir das die Lehrbefdhigung festgestellt werden soll. “Die
Habilitationsschrift darf nur Arbeiten enthalten, die aus der wissenschaftlichen Tatigkeit der Bewerberin
oder des Bewerbers nach Abschluss seiner Promotion hervorgegangen sind. *Als Verdffentlichung gelten
auch Arbeiten, die endgiiltig zur Publikation angenommen sind und fiir die eine Annahmebestatigung
erbracht wird. °“Gemeinsame Arbeiten mehrerer Verfasserinnen oder Verfasser kénnen beriicksichtigt
werden, wenn ein entsprechender selbstandiger Anteil der Habilitandin oder des Habilitanden an der
Gesamtleistung klar herausgestellt und im Zweifelsfalle nachgewiesen werden kann. 7Die
Habilitationsschrift kann auch in englischer Sprache abgefasst werden und muss ausfiihrliche
Zusammenfassungen in deutscher und englischer Sprache enthalten.

(5) Den Nachweis pddagogischer Eignung fiihren Habilitandinnen oder Habilitanden anhand der
erbrachten Leistungen in der akademischen Lehre.

§7

Zwischenevaluierung

(1) 1Spatestens zwei Jahre nach der Annahme als Habilitandin oder Habilitand fiihrt das Fachmentorat
eine Zwischenevaluierung durch, mit dem Ziel, eine Prognose (ber den Erfolg des
Habilitationsverfahrens abzugeben und nétigenfalls Korrekturen vorzunehmen. 2Die Frist kann auf
Antrag der Habilitandin oder des Habilitanden verkiirzt werden.

(2) *Die Kriterien der Zwischenevaluierung miissen in der Vereinbarung nach § 5 Abs. 3 schriftlich fixiert
worden sein. 2Entscheidungsgrundlagen kdnnen insbesondere sein:

a) Zahl und Qualitat der bisherigen Veroffentlichungen und zur Veréffentlichung angenommene
Arbeiten, insbesondere in referierten Zeitschriften und Biichern;

b) die Vortragstatigkeit;

c) eigene Projekte und Drittmittelantrage;

d) Auslandsaufenthalte;

e) Preise und Auszeichnungen;

f) Leistungen in der Lehre, insbesondere die Durchfiihrung der vorgesehenen verschiedenen
Lehrveranstaltungen und ihre Resonanz bei den Studierenden (Lehrevaluationen);

g) ein offentlicher Vortrag, in dem die Habilitandin oder der Habilitand tiber den Stand ihrer oder
seiner Arbeit berichtet;

h) die Teilnahme an hochschuldidaktischen Fortbildungsma3nahmen.

(3) tEntsprechen die Ergebnisse der Vereinbarung, so wird das Habilitationsverfahren fortgefiihrt, ohne
dass es dazu eines besonderen Beschlusses des Fakultdtsrats bedarf. 2Sind aufgrund der
Zwischenevaluierung Korrekturen der urspriinglichen Vereinbarung nach § 5 Abs. 3 notwendig, so sind
diese im Einvernehmen zwischen Fachmentorat und Habilitandin oder Habilitand zu fixieren.

(4) 1Stellt das Fachmentorat fest, dass die fiir die Zwischenevaluierung vereinbarten Leistungen nicht
erbracht wurden und ist davon auszugehen, dass auch die vereinbarten Ziele fiir die
Habilitationsleistung voraussichtlich nicht erbracht werden, so kann der Fakultdtsrat die Bestellung
des Fachmentorats aufheben. *Mit der Aufhebung des Fachmentorats ist das Habilitationsverfahren
beendet.

(5) Das Ergebnis der Zwischenevaluierung ist der Dekanin oder dem Dekan schriftlich anzuzeigen.
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(6) Uber das Ergebnis der Zwischenevaluation erteilt die Dekanin oder der Dekan der Habilitandin oder
dem Habilitanden einen schriftlichen Bescheid.

Dritter Abschnitt. Habilitationsleistungen

§8

Begutachtung der Habilitationsleistungen

(1) Spatestens nach Ablauf von vier Jahren nach der Annahme als Habilitandin oder Habilitand leitet
das Fachmentorat eine abschlieBende wissenschaftliche Begutachtung ein.

(2) Stellt das Fachmentorat fest, dass die Leistungen innerhalb der Vierjahresfrist nicht erbracht werden
konnen, so kann der Habilitandin oder dem Habilitanden eine angemessene Nachfrist eingeraumt
werden. 2Zeiten der Wahrnehmung von Vertretungen von Professuren, der Inanspruchnahme von
Elternzeit oder eines Beschéftigungsverbots nach der Verordnung iiber den Mutterschutz von
Beamtinnen sowie bei Habilitandinnen oder Habilitanden, die nicht Mitglieder der Universitat Wiirzburg
sind, sollen die Vierjahresfrist verlangern.

(3) Fur die abschlieBende wissenschaftliche Begutachtung legt die Habilitandin oder der Habilitand dem
Fachmentorat folgende Unterlagen vor, die bei den Akten der Fakultat fiir Chemie und Pharmazie
verbleiben:

a) einen aktualisierten Lebenslauf (Curriculum Vitae);

b) ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Veroffentlichungen;

c) detaillierte Angaben iiber bisher abgehaltene Lehrveranstaltungen (Lehrevaluationen);

d) detaillierte Angaben zu Vortragstatigkeiten;

e) eine Dokumentation tber Preise und Auszeichnungen;

f) je ein Exemplar der schriftlichen Habilitationsleistung in gedruckter und elektronischer Form;

g) eine nicht mehrals zehn Seiten umfassende Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der
eingereichten Arbeiten;

h) eine Versicherung, dass die schriftliche Habilitationsleistung selbstandig verfasst und die
Herkunft des verwendeten oder zitierten Materials ordnungsgemaf3 kenntlich gemacht ist;

i) eine Erkldarung dariiber, dass die Bewerberin oder der Bewerber kein anderes
Habilitationsgesuch eingereicht hat, ihr oder ihm kein akademischer Grad entzogen worden ist
und auch kein Verfahren gegen sie oder ihn anhdngig ist, das die Entziehung eines
akademischen Grades zur Folge haben kdnnte.

(4) *Zur Bewertung der schriftlichen Habilitationsleistung bestellt das Fachmentorat mindestens drei
Gutachterinnen oder Gutachter, von denen mindestens eine oder einer Mitglied der Fakultéat fiir Chemie
und Pharmazie sein muss, jedoch nur eine oder einer Mitglied des Fachmentorats sein darf. 2Mindestens
zwei der Gutachterinnen oder Gutachter miissen auswartige Fachvertreterinnen oder Fachvertreter sein.

(5) 1Den Gutachterinnen oder Gutachtern sind die Unterlagen gemafl Abs.3 Buchstaben a) mit i)
gleichzeitig zuzuleiten. 2Die Gutachten sind unabhdngig voneinander zu erstellen. 3Hierin haben die
Gutachterinnen oder Gutachter die Annahme oder die Ablehnung der Habilitationsschrift, gegebenenfalls
unter Einbeziehung der sonstigen wissenschaftlichen Arbeiten der Bewerberin oder des Bewerbers,
vorzuschlagen. “Dieser Vorschlag hat sich auf eine kritische Beurteilung samtlicher Vorziige und Mangel
der Habilitationsschrift zu stiitzen.

(6) Enthalten die Gutachten Auflagen zur Uberarbeitung der Habilitationsschrift, so kann das
Fachmentorat der Habilitandin oder dem Habilitanden aufgeben, diese binnen einer angemessenen Frist,
die ein halbesJahrnicht Uberschreiten darf, zu Giberarbeiten. 2Wird eine Giberarbeitete Habilitationsschrift
innerhalb der Frist vorgelegt, so wird in der Regel von denselben Gutachterinnen oder Gutachtern gemaf



Abs. 5 festgestellt, ob die Mdngel behoben sind. 3Das Fachmentorat empfiehlt sodann dem Fakultatsrat,
tiber die Erteilung der Lehrbefahigung abschliefend zu beschlie3en.

(7) Die Bewertung der padagogischen Eignung durch das Fachmentorat stiitzt sich auf die in der Lehre
und fiir die Lehre erbrachten und evaluierten Leistungen. 2Dariiber hinaus soll auch das Urteil der
Studierenden eingeholt werden.

(8) "Wenn die Habilitandin oder der Habilitand die vereinbarten Leistungen erbracht hat, schldgt das
Fachmentorat unter Beriicksichtigung der vorliegenden Gutachten dem Fakultdtsrat vor, die
Lehrbefdhigung festzustellen. 2Andernfalls stellt das Fachmentorat fest, dass die fiir die Lehrbefdahigung
erforderlichen Leistungen nicht oder nicht innerhalb einer Frist gemaf} den Vorgaben des BayHIG in der
jeweils geltenden Fassung erbracht wurden und voraussichtlich auch nicht innerhalb einer
angemessenen Nachfrist erbracht werden kdnnen.

(9) Der Vorschlag des Fachmentorats auf Feststellung der Lehrbefdhigung ist mit der schriftlichen
Habilitationsleistung, den eingereichten Unterlagen der Habilitandin oder des Habilitanden und
samtlichen Gutachten den Mitgliedern des Fakultatsrats zwei Wochen lang durch Auslage im Dekanat
und geeignete Bekanntgabe zugdnglich zu machen.

§9
Feststellung der Lehrbefdhigung

(1) tinnerhalb von vier Monaten nach Eingang des Votums des Fachmentorats entscheidet der
Fakultdtsrat tber die Erteilung der Lehrbefdhigung. > Kommt ein Beschluss innerhalb dieser Frist
nicht zustande, gilt die Lehrbefdhigung als festgestellt. >Hat das Fachmentorat festgestellt, dass die
erforderlichen Leistungen nicht erbracht wurden und voraussichtlich auch nicht innerhalb einer
angemessenen Nachfrist erbracht werden kdonnen (vgl. § 8 Abs. 8 Satz 2), hebt der Fakultatsrat die
Bestellung des Fachmentorats auf. “Das Habilitationsverfahren ist damit beendet.

(2) Hat der Fakultatsrat Bedenken, dem Votum des Fachmentorats zu folgen, so sind vor der endgiiltigen
Entscheidung samtliche Mitglieder des Fachmentorats in einer Sitzung des Fakultatsrats zu héren.

(3) tUber den erfolgreichen Abschluss des Habilitationsverfahrens wird eine von der Présidentin oder
dem Prdsidenten der Universitat Wiirzburg und von der Dekanin oder dem Dekan unterzeichnete und mit
dem Siegel der Universitat Wirzburg versehene Urkunde ausgestellt, die das Fachgebiet der
Lehrbefdahigung ausweist. 2Die Urkunde trdgt das Datum der Beschlussfassung des Fakultatsrats.

(4) Die Urkunde wird der Habilitandin oder dem Habilitanden von der Dekanin oder dem Dekan anldsslich
eines offentlichen Vortrags ausgehdndigt, in dem sich die oder der Habilitierte abschlieend prdsentiert.

Vierter Abschnitt.
Sonderregelung fiir Habilitandinnen oder Habilitanden
mit Kind, bei langer andauernder Erkrankung
oder wegen langer andauernder oder standiger Behinderung

§10
Sonderregelung fiir Habilitandinnen oder Habilitanden mit Kind

(1) Die Inanspruchnahme der Schutzfristen des Gesetzes zum Schutz von Miittern bei der Arbeit, in der
Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz — MuSchG) in der jeweils geltenden Fassung und die
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Fristen zur Elternzeit nach dem Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (Bundes-
erziehungsgeldgesetz — BerzGG) beziehungsweise nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
(Bundeselterngeld und -elternzeitgesetz (BEEG)) in der jeweils geltenden Fassung wird ermoglicht. 2Die
Habilitandin oder der Habilitand hat die entsprechenden Nachweise zu fiihren und ist verpflichtet,
Anderungen in den Voraussetzungen unverziiglich mitzuteilen.

§11
Sonderregelung fiir Habilitandinnen oder Habilitanden mit Behinderung oder mit langer
andauernder oder schwerer chronischer Erkrankung

(1) tMacht eine Habilitandin oder der Habilitand geltend, dass sie oder er wegen einer Behinderung oder
einer ldnger andauernden schweren bzw. chronischen Erkrankung nicht in der Lage ist,
Habilitationsleistungen ganz oder teilweise zu den vorgesehenen Bedingungen (insbesondere in den
Bearbeitungsfristen) zu erbringen, entscheidet die Dekanin oder der Dekan auf schriftlichen Antrag tiber
angemessene nachteilsausgleichende Mafinahmen. 2Der Antrag auf einen Nachteilsausgleich gemaf
Satz 1 ist frilhestmdoglich bei der Dekanin oder dem Dekan einzureichen. 3In Zweifelsfdllen kann die
Dekanin oder der Dekan die Entscheidung des Fakultatsrats tiber einen Nachteilsausgleich herbeifiihren.

(2) Die Habilitandin oder der Habilitand hat zur Glaubhaftmachung einer Behinderung oder einer
chronischen Erkrankung Nachweise vorzulegen; als solche gelten insbesondere fachérztliche Atteste
oder andere geeignete Nachweise. 2Die Dekanin oder der Dekan kann ein Attest des Gesundheitsamtes
verlangen. 3Die Habilitandin oder der Habilitand ist verpflichtet, Anderungen in den Voraussetzungen
unverziiglich mitzuteilen.

(3) Bei Entscheidungen der Dekanin oder des Dekans nach Abs. 1 soll die Kontakt- und Informationsstelle
fur Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung (KIS) beteiligt werden.

Fiinfter Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen

§12
Riicknahme durch die Bewerberin oder den Bewerber, Wiederholung

(1) Das Habilitationsgesuch kann nur zuriickgenommen werden, solange nicht nach § 8 Abs. 4 und 5
tiber die schriftliche Habilitationsleistung befunden ist. 2Ein erneutes Habilitationsgesuch kann nicht vor
Ablauf von sechs Monaten nach der Riicknahme gestellt werden.

(2) tEin ohne Erfolg beendetes Habilitationsverfahren kann einmal wiederholt werden, jedoch nicht vor
Ablauf von sechs Monaten nach erfolgter Zuriickweisung. 2Bereits erbrachte Habilitationsleistungen
konnen angerechnet werden.

§13
Ungiiltigkeitsklarung, Riicknahme durch die Fakultat

(1) Ergibt sich, dass sich die Bewerberin oder der Bewerber im Habilitationsverfahren einer Tauschung
schuldig gemacht hat, so konnen die bisher erbrachten Habilitationsleistungen fiir ungiltig erklart und
das Verfahren eingestellt werden.

(2) 1im Ubrigen richten sich die Riicknahme der Annahme als Habilitandin oder Habilitand sowie der
Feststellung der Lehrbefdhigung und der Erteilung der Lehrbefugnis nach den gesetzlichen Vorschriften.
2Dje Entscheidung iiber die Riicknahme der Feststellung der Lehrbefdhigung und der Erteilung der
Lehrbefugnis trifft die Universitatsleitung auf Antrag des Fakultatrats.
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§14
Umhabilitation

Bei einer Bewerberin oder einem Bewerber, die oder der bereits eine entsprechende Lehrbefdahigung oder
Lehrbefugnis an einer anderen Universitdt oder einer dieser gleichstehenden Hochschule des In- oder
Auslandes besessen hat, kann unter Befreiung von einzelnen oder allen Habilitationsleistungen die
Lehrbefdhigung festgestellt werden.

Sechster Abschnitt. Ubergangs- und Schlussbestimmungen

§15
In-Kraft-Treten und Ubergangsbestimmungen

(1) Diese Habilitationsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Habilitationsordnung der Fakultdt fiir Chemie und Pharmazie der Universitat
Wiirzburg vom 22. Madrz 2004 (KWMBI Il S. 2670) mit den sich aus Abs. 3 ergebenden Einschrankungen
auBler Kraft.

(3) Habilitandinnen und Habilitanden, die vor dem Inkrafttreten dieser Habilitationsordnung bereits
gem. § 15 Abs. 2 der Habilitationsordnung vom 22. Mdrz 2004 zum Habilitationsverfahren zugelassen
sind, beenden ihr Habilitationsverfahren grundsétzlich nach der Habilitationsordnung vom 22. Marz
2004. °Die genannten Habilitandinnen und Habilitanden haben jedoch die Moglichkeit, in die
vorliegende Habilitationsordnung zu wechseln. 3Hierzu ist ein entsprechender schriftlicher Antrag
erforderlich, der innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der
vorliegenden Ordnung (Ausschlussfrist) an die Dekanin oder den Dekan zu richten ist.

Wiirzburg, den 31. 03 2026

Der Prasident:

Prof. Dr. P. Pauli



	Habilitationsordnung
	Erster Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen
	§ 1 Ziel der Habilitation
	§ 2 Zuständigkeit

	Zweiter Abschnitt. Habilitationsverfahren
	§ 3 Voraussetzungen für die Annahme als Habilitandin oder Habilitand
	§ 4 Annahme als Habilitandin oder Habilitand
	§ 5 Fachmentorat
	§ 6 Aufgaben der Habilitandin oder des Habilitanden
	§ 7 Zwischenevaluierung

	Dritter Abschnitt. Habilitationsleistungen
	§ 8 Begutachtung der Habilitationsleistungen
	§ 9 Feststellung der Lehrbefähigung

	Vierter Abschnitt. Sonderregelung für Habilitandinnen oder Habilitanden mit Kind, bei länger andauernder Erkrankung oder wegen länger andauernder oder ständiger Behinderung
	§ 10 Sonderregelung für Habilitandinnen oder Habilitanden mit Kind
	§ 11 Sonderregelung für Habilitandinnen oder Habilitanden mit Behinderung oder mit länger andauernder oder schwerer chronischer Erkrankung

	Fünfter Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen
	§ 12 Rücknahme durch die Bewerberin oder den Bewerber, Wiederholung
	§ 13 Ungültigkeitsklärung, Rücknahme durch die Fakultät
	§ 14 Umhabilitation

	Sechster Abschnitt. Übergangs- und Schlussbestimmungen
	§ 15 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen


